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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

93 Eisenbahn

Norm

AVG §8;

SeilbG 2003 §40;

SeilbG 2003 §90;

SeilbG 2003 §99;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

1. SeilbG 2003 § 40 heute

2. SeilbG 2003 § 40 gültig ab 01.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 79/2018

3. SeilbG 2003 § 40 gültig von 14.11.2007 bis 30.11.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 83/2007

4. SeilbG 2003 § 40 gültig von 22.11.2003 bis 13.11.2007

1. SeilbG 2003 § 90 heute

2. SeilbG 2003 § 90 gültig ab 01.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 79/2018

3. SeilbG 2003 § 90 gültig von 22.11.2003 bis 30.11.2018

1. SeilbG 2003 § 99 heute

2. SeilbG 2003 § 99 gültig ab 14.11.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 83/2007

3. SeilbG 2003 § 99 gültig von 22.11.2003 bis 13.11.2007

Rechtssatz

Hinsichtlich des Verfahrens nach § 90 SeilbG 2003 wird im SeilbG 2003 nicht explizit geregelt, wer Parteistellung hat. §

90 SeilbG 2003 legt fest, dass die Einstellung einer ö9entlichen Seilbahn - über Antrag des Seilbahnunternehmens - zu

bewilligen ist, wenn ihm deren Weiterführung auf Grund der wirtschaftlichen Situation nicht zugemutet werden kann.

Ausgehend davon, dass ein derartiges Verfahren auf Antrag einzuleiten ist und dabei die Zumutbarkeit des

Weiterbetriebs für das Unternehmen zu prüfen ist, kommt jedenfalls dem Seilbahnunternehmen - das durch die

Bewilligung der Einstellung von seiner Betriebsp>icht (§ 99 SeilbG 2003) entbunden wird - Parteistellung zu. Es ist aber

nicht zu erkennen, dass darüber hinaus weiteren Personen, insb Eigentümern von betro9enen Liegenschaften im

Sinne des § 40 SeilbG 2003, Parteistellung zukäme: Maßgebend für die Entscheidung, ob die beantragte

Einstellungsbewilligung zu erteilen ist oder nicht, ist nach dem Gesetz einzig, ob ein Weiterbetrieb für das

Unternehmen unzumutbar ist. Wird vom Seilbahnunternehmen die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der weiteren

Betriebsführung nachgewiesen, ist nach § 90 SeilbG 2003 die Einstellung zu bewilligen, ohne dass weitere
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Voraussetzungen zu prüfen wären. Ein unmittelbarer Eingri9 in die Rechtsstellung Dritter - Voraussetzung für die

Annahme deren Parteistellung - ist mit der Bewilligung der Einstellung nicht verbunden.Hinsichtlich des Verfahrens

nach Paragraph 90, SeilbG 2003 wird im SeilbG 2003 nicht explizit geregelt, wer Parteistellung hat. Paragraph 90,

SeilbG 2003 legt fest, dass die Einstellung einer ö9entlichen Seilbahn - über Antrag des Seilbahnunternehmens - zu

bewilligen ist, wenn ihm deren Weiterführung auf Grund der wirtschaftlichen Situation nicht zugemutet werden kann.

Ausgehend davon, dass ein derartiges Verfahren auf Antrag einzuleiten ist und dabei die Zumutbarkeit des

Weiterbetriebs für das Unternehmen zu prüfen ist, kommt jedenfalls dem Seilbahnunternehmen - das durch die

Bewilligung der Einstellung von seiner Betriebsp>icht (Paragraph 99, SeilbG 2003) entbunden wird - Parteistellung zu.

Es ist aber nicht zu erkennen, dass darüber hinaus weiteren Personen, insb Eigentümern von betro9enen

Liegenschaften im Sinne des Paragraph 40, SeilbG 2003, Parteistellung zukäme: Maßgebend für die Entscheidung, ob

die beantragte Einstellungsbewilligung zu erteilen ist oder nicht, ist nach dem Gesetz einzig, ob ein Weiterbetrieb für

das Unternehmen unzumutbar ist. Wird vom Seilbahnunternehmen die wirtschaftliche Unzumutbarkeit der weiteren

Betriebsführung nachgewiesen, ist nach Paragraph 90, SeilbG 2003 die Einstellung zu bewilligen, ohne dass weitere

Voraussetzungen zu prüfen wären. Ein unmittelbarer Eingri9 in die Rechtsstellung Dritter - Voraussetzung für die

Annahme deren Parteistellung - ist mit der Bewilligung der Einstellung nicht verbunden.
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